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W . Capit . Joftph II.

OVrr, XXVIII.)
.̂ rti L ul us XXVIll.

§ . l.

( Lerbottne Einmischung fremder Ge¬
sandten ln Reichs - Sachen . )

Wir sollen und wollen auch,
zu Verhütung allerhand 8imu1-
taten und daraus entstehender ge-
fährlicherWeiterung , nichtgestat-
ten , daß die auswärtige Gewäl-
te oder deren Gesandte sich Heim¬
oder öffentlich in die Reichs -Sa¬
chen einmifchen.

§ . II.

( Und derselben Aufzug mit bewährter
6uaräs .)

*
Vielweniger zulaffen , daß die¬

selbe Botschaften an Unserm
Königlich - und künftig Kayserli-
chcn Hof oder bey RcichS - L)epu^
tationen oder andern public,

'«
Lonventidus mit bewahrter ösr-
öe zu Pferd , oder zu Fuß , auf
der Gaffen und Straffen aufzie-
hen und erscheinen mögen.

N . Eapit . Leopold il . und
Franz ri.

(^ rt. XXVNl .)
^. rtiaulus XXVIII.

S . I'
(Fremder Gesandte Einmischung in

Neichssachen . )

Wir sollen und wollen auch,
zu Verhütung allerhand Simul-
täten und daraus entstehender
gefährlicher Weiterung , nicht ge¬
statten , daß die auswärtigen
Mächte oder deren Gesandte sich
heim - oder öffentlich in die
Neichssachen einmifchen.

§. 2 .
( Und Aufzug .)

Vielweniger zulaffen , daß die¬
selben Botschaften an Unserm
Hofe , oder bey Reichsdeputatio¬
nen oder andern ^ ubliais conven-
tibuL mit bewährter Garde zu
Pferd oder zu Fuß auf der Gas¬
sen und Straffen aufziehen und
erscheinen mögen «.

Project der perpetufflicheu
W . Capit.

/ ^ rticuluL XXVIll.
'7 . 7-

'^ - ' /
i . Der Römische Kayser

soll und will auch zu Verhütung
allerhand Simultatcn und dar¬
aus entstandener gefährlicher
Weiterungen nicht gestatten , daß
die auswärtige Gewälte , oder
deren Gesandte , sich heim - oder
öffentlich in die Reichs -Sachen,
einmifchen,

§ . 2 . vielweniger zulassen , daß
dieselbe Botschaften an seinem
Hof , oder bey Reichs -Deputatio¬
nen , oder anderen xudli

'
L,

'
« Ooir-

vemibu8 , mit gewehrter Guarde
zu Pferd oder zu Fuß auf der
Gaffen und Strassen aufziehen
und erscheinen mögen.
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